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§ 34 b Einkommenssteuergesetz 

               Bisherige Rechtslage                                                              Neue Rechtslage 

(1) Zu den außerordentlichen Einkünften aus 

Holznutzungen gehören:  

1. Einkünfte aus Holznutzungen, die aus  

wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind 

(außerordentliche Holznutzungen). 
2
Sie 

liegen nur insoweit vor, als die gesamte 

Holznutzung abzüglich der Holznutzung 

infolge höherer Gewalt den Nutzungssatz 

(Absatz 4 Nummer 1) übersteigt. 
3
Bei der 

Berechnung der zu begünstigenden 

außerordentlichen Holznutzungen des 

laufenden Wirtschaftsjahres sind die 

eingesparten Nutzungen der letzten drei 

Wirtschaftsjahre in Abzug zu bringen. 
4
Die 

Differenz zwischen Nutzungssatz und 

geringerer tatsächlicher Nutzung eines 

Wirtschaftsjahres stellt die eingesparte 

Nutzung dar; 

2.  Einkünfte aus Holznutzungen infolge 

höherer Gewalt (Kalamitätsnutzungen). 
2
Sie 

sind durch Eis-, Schnee-, Windbruch oder 

Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, 

Insektenfraß, Brand oder durch 

Naturereignisse mit vergleichbaren Folgen 

verursacht. 
3
Hierzu gehören nicht die 

Schäden, die in der Forstwirtschaft 

regelmäßig entstehen. 

(1) Außerordentliche Holznutzungen sind 

1. Holznutzungen, die aus volks- oder 

staatswirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. 

Sie liegen nur insoweit vor, als sie durch 

gesetzlichen oder behördlichen Zwang 

veranlasst sind; 

 

 

 

 

 

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt 

(Kalamitätsnutzungen). Sie sind durch Eis-, 

Schnee-, Windbruch oder Windwurf, 

Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand 

oder durch Naturereignisse mit 

vergleichbaren Folgen verursacht. Hierzu 

gehören nicht die Schäden, die in der 

Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.  

(2) Bei der Ermittlung der außerordentlichen 

Einkünfte aus Holznutzungen sind  

1. die persönlichen und sachlichen 

Verwaltungskosten, Grundsteuer und 

Zwangsbeiträge, soweit sie zu den festen 

Betriebsausgaben gehören, bei den 

Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen 

und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, 

die innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 

Nummer 1) anfallen, zu berücksichtigen. 
2
Sie 

sind entsprechend der Höhe der Einnahmen 

aus den bezeichneten Holznutzungen auf 

diese zu verteilen; 

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend 

der Höhe der Einnahmen aus allen 

Holznutzungsarten auf diese zu verteilen. 

(2) Zur Ermittlung der Einkünfte aus 

außerordentlichen Holznutzungen sind von den 

Einnahmen sämtlicher Holznutzungen die damit in 

sachlichem Zusammenhang stehenden 

Betriebsausgaben abzuziehen. Das nach Satz 1 

ermittelte Ergebnis ist auf die ordentlichen und 

außerordentlichen Holznutzungsarten aufzuteilen, in 

dem die außerordentlichen Holznutzungen zur 

gesamten Holznutzung ins Verhältnis gesetzt wird. 

Bei einer Gewinnermittlung durch 

Betriebsvermögensvergleich sind die im 

Wirtschaftsjahr veräußerten Holzmengen maßgebend. 

Bei einer Gewinnermittlung nach den Grundsätzen des 

§ 4 Absatz 3 ist von den Holzmengen auszugehen, die 

den im Wirtschaftsjahr zugeflossenen Einnahmen 

zugrunde liegen. Die Sätze 1 bis 4 gelten für 

entnommenes Holz entsprechend. 

(3) Die Einkommensteuer bemisst sich  

 

 

(3) Die Einkommensteuer bemisst sich für die 

Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im 

Snne des Absatzes 1  
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1. für die zu begünstigenden außerordentlichen 

Holznutzungen im Sinne des Absatzes 1 

Nummer 1 nach § 34 Absatz 1; 

 

 

2. für die Kalamitätsnutzungen im Sinne des 

Absatzes 1 Nummer 2, soweit sie den 

Nutzungssatz (Absatz 4 Nummer 1) 

übersteigen, nach der Hälfte des 

durchschnittlichen Steuersatzes, der sich 

ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer 

nach dem gesamten zu versteuernden 

Einkommen zuzüglich der dem 

Progressionsvorbehalt unterliegenden 

Einkünfte zu bemessen wäre; 

3. für Kalamitätsnutzungen im Sinne des 

Absatzes 1 Nummer 2, soweit sie den 

doppelten Nutzungssatz übersteigen, nach 

dem halben Steuersatz der Nummer 2. 

2
Treffen verschiedene Holznutzungsarten innerhalb 

eines Wirtschaftsjahres zusammen, sind diese auf die 

Kalamitätsnutzungen und auf die übrigen 

Holznutzungen aufzuteilen. 
3
Sind die übrigen 

Holznutzungen nicht geringer als der Nutzungssatz, 

sind die ermäßigten Steuersätze des Satzes 1 Nummer 

2 und 3 auf die gesamten Kalamitätsnutzungen 

anzuwenden. 
4
Sind die übrigen Holznutzungen 

geringer als der Nutzungssatz, ergibt sich ein 

Restbetrag, um den die Kalamitätsnutzungen zu 

mindern sind. 
5
Die ermäßigten Steuersätze des Satzes 

1 Nummer 2 und 3 finden in diesem Fall nur 

Anwendung auf die Einkünfte aus den geminderten 

Kalamitätsnutzungen. 

1. nach der Hälfte des durchschnittlichen 

Steuersatzes, der sich ergäbe, wenn die 

tarifliche Einkommenssteuer nach dem 

gesamten zu versteuernden Einkommen 

zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt 

unterliegenden Einkünfte zu bemessen wäre;  

2.  nach dem halben Steuersatz der Nummer 1, 

soweit sie den Nutzungssatz (§ 68 der 

Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung) übersteigen 

(4) Außerordentliche Einkünfte aus Holznutzungen 

sind nur unter den folgenden Voraussetzungen 

anzuerkennen:  

1. auf Grund eines amtlich anerkannten 

Betriebsgutachtens oder durch ein 

Betriebswerk muss periodisch für zehn Jahre 

ein Nutzungssatz festgesetzt sein. 
2
Dieser 

muss den Nutzungen entsprechen, die unter 

Berücksichtigung der vollen Ertragsfähigkeit 

des Waldes in Festmetern nachhaltig 

erzielbar sind; 

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten 

verschiedenen Nutzungen müssen 

mengenmäßig nachgewiesen werden; 

(4) Einkünfte aus außerordentlichen  Holznutzungen 

sind nur anzuerkennen, wenn  

 

1. das im Wirtschaftsjahr veräußerte oder 

entnommene Holz mengenmäßig getrennt nach 

ordentlichen und außerordentlichen 

Holznutzungen nachgewiesen wird und 

 

 

2. Schäden infolge höherer Gewalt unverzüglich 

nach Feststellung des Schadensfalls der zustän-

digen Finanzbehörde mitgeteilt und nach der Auf-

arbeitung mengenmäßig nachgewiesen  werden. 
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3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen 

unverzüglich nach Feststellung des 

Schadensfalls dem zuständigen Finanzamt 

mitgeteilt werden. 

- (5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch  

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates  

1. die Steuersätze abweichend von Absatz 3 für 

ein Wirtschaftsjahr aus sachlichen 

Billigkeitsgründen zu regeln,  

2. die Anwendung des § 4a des Forstschäden-

Ausgleichsgesetzes für ein Wirtschaftsjahr 

aus sachlichen Billigkeitsgründen zu regeln, 

wenn besondere Schadensereignisse nach 

Absatz 1 Nummer 2 vorliegen und eine 

Einschlagsbeschränkung  (§ 1 Absatz  1 des 

Forstschäden-Ausgleichgesetzes) nicht 

angeordnet wurde.   

  

§ 51 Einkommensteuer – Durchführungsverordnung 

Pauschale Ermittlung der Gewinne aus Holznutzungen 

               Bisherige Rechtslage                                                              Neue Rechtslage 

(1) Bei forstwirtschaftlichen Betrieben, die nicht zur 

Buchführung verpflichtet sind und den Gewinn nicht 

nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes ermitteln, kann zur 

Abgeltung der Betriebsausgaben auf Antrag ein 

Pauschsatz von 65 Prozent der Einnahmen aus der 

Holznutzung abgezogen werden. 

(1) Steuerpflichtige, die für ihren Betrieb nicht zur 

Buchführung verpflichtet sind, den Gewinn nicht nach 

§ 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ermitteln 

und deren forstwirtschaftlich genutzte Fläche 50 

Hektar nicht übersteigt, können auf Antrag für ein 

Wirtschaftsjahr bei der Ermittlung der Gewinne aus 

Holznutzungen pauschale Betriebsausgaben abziehen. 

 (2) Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 55 

Prozent der Einnahmen aus der Verwertung des 

eingeschlagenen Holzes. 

(2) Der Pauschsatz zur Abgeltung der 

Betriebsausgaben beträgt 40 Prozent, soweit das Holz 

auf dem Stamm verkauft wird. 

(3) Soweit Holz auf dem Stamm verkauft wird, 

betragen die pauschalen Betriebsausgaben 20 Prozent 

der Einnahmen aus der Verwertung des stehenden 

Holzes. 

(3) Durch die Anwendung der Pauschsätze der 

Absätze 1 und 2 sind die Betriebsausgaben im 

Wirtschaftsjahr der Holznutzung einschließlich der 

Wiederaufforstungskosten unabhängig von dem 

Wirtschaftsjahr ihrer Entstehung abgegolten. 

(4) Mit den pauschalen Betriebsausgaben nach den 

Absätzen 2 und 3 sind sämtliche Betriebsausgaben mit 

Ausnahme der Wiederaufforstungskosten und der 

Minderung des Buchwertes für ein Wirtschaftsgut 

Baumbestand abgegolten.  

(4) Diese Regelung gilt nicht für die Ermittlung des 

Gewinns aus Waldverkäufen. 

(5) Diese Regelung gilt nicht für die Ermittlung des 

Gewinns aus Waldverkäufen sowie für die übrigen 

Einnahmen und die damit in unmittelbarem 

Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben.. 
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§ 68  Einkommensteuer - Durchführungsverordnung 

               Bisherige Rechtslage                                                              Neue Rechtslage 

(1) 
1
Das amtlich anerkannte Betriebsgutachten oder 

das Betriebswerk, das der erstmaligen Festsetzung des 

Nutzungssatzes zugrunde zu legen ist, muss 

vorbehaltlich des Absatzes 2 spätestens auf den 

Anfang des drittletzten Wirtschaftsjahrs aufgestellt 

worden sein, das dem Wirtschaftsjahr vorangegangen 

ist, in dem die nach § 34b des Gesetzes zu 

begünstigenden Holznutzungen angefallen sind. 
2
Der 

Zeitraum von zehn Wirtschaftsjahren, für den der 

Nutzungssatz maßgebend ist, beginnt mit dem 

Wirtschaftsjahr, auf dessen Anfang das 

Betriebsgutachten oder Betriebswerk aufgestellt 

worden ist. 

(1) Der Nutzungssatz muss periodisch für zehn Jahre 

durch die Finanzbehörde festgesetzt werden. Er muss 

den Nutzungen entsprechen, die unter 

Berücksichtigung der vollen Ertragsfähigkeit des 

Waldes in Kubikmetern (Festmetern) nachhaltig 

erzielbar sind. 

(2) 
1
Bei aussetzenden forstwirtschaftlichen Betrieben 

genügt es, wenn das Betriebsgutachten oder 

Betriebswerk auf den Anfang des Wirtschaftsjahrs 

aufgestellt wird, in dem die nach § 34b des Gesetzes 

zu begünstigenden Holznutzungen angefallen sind. 
2
Der Zeitraum von zehn Jahren, für den der 

Nutzungssatz maßgebend ist, beginnt mit dem 

Wirtschaftsjahr, auf dessen Anfang das 

Betriebsgutachten oder Betriebswerk aufgestellt 

worden ist. 

(2) Der Festsetzung des Nutzungssatzes ist ein amtlich 

anerkanntes Betriebsgutachten oder ein Betriebswerk 

zu Grunde zu legen, das auf den Anfang des 

Wirtschaftsjahres aufzustellen ist, von dem an die 

Periode von zehn Jahren beginnt. Es soll innerhalb 

eines Jahres nach diesem Stichtag der Finanzbehörde 

übermittelt werden. Sofern der Zeitraum, für den es 

aufgestellt wurde, nicht unmittelbar an den vorherigen 

Zeitraum der Nutzungssatzfeststellung anschließt, 

muss es spätestens auf den Anfang des 

Wirtschaftsjahres des Schadensereignisses aufgestellt 

sein. 

(3) 
1
Ein Betriebsgutachten im Sinne des § 34b Abs. 4 

Nr. 1 des Gesetzes ist amtlich anerkannt, wenn die 

Anerkennung von einer Behörde oder einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts des Landes, in 

dem der forstwirtschaftliche Betrieb belegen ist, 

ausgesprochen wird. 
2
Die Länder bestimmen, welche 

Behörden oder Körperschaften des öffentlichen 

Rechts diese Anerkennung auszusprechen haben. 

(3) Ein Betriebsgutachten im Sinne des Absatzes 2 ist 

amtlich anerkannt, wenn die Anerkennung von einer 

Behörde oder einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts des Landes, in dem der forstwirtschaftliche 

Betrieb liegt, ausgesprochen wird. Die Länder 

bestimmen,, welche Behörde oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechts diese Anerkennung auszusprechen 

haben.  

Auszug Forstschäden – Ausgleichsgesetz neu 

§ 4 Absatz 1 

Steuerpflichtige, die für ihren Betrieb nicht zur Buchführung verpflichtet sind, und ihren Gewinn nicht nach § 4 

Absatz 1, § 5 des Einkommensteuergesetzes ermitteln, können im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschrän-

kung nach § 1 zur Abgeltung der Betriebsausgaben pauschal 90 Prozent der Einnahmen aus der Verwertung des 

eingeschlagenen Holzes abziehen. Soweit Holz auf dem Stamm verkauft wird, betragen die pauschalen Be-

triebsausgaben 65 Prozent der Einnahmen aus der Verwertung des stehenden Holzes. 

§ 4 a  

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Forstwirtschaft, bei denen der nach § 4 Absatz 1, § 5 des Einkommensteu-

ergesetzes ermittelte Gewinn der Besteuerung zugrunde gelegt wird, können im Falle einer Einschlagsbe-

schränkung nach § 1 von einer Aktivierung des eingeschlagenen und unverkauften Kalamitätsholzes ganz oder 

teilweise absehen. 

§ 5 Absatz 1  

Im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschränkung nach § 1 gilt für jegliche Kalamitätsnutzung einheitlich der 

Steuersatz nach § 34b Absatz 3 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes.  

 


